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Hansestadt Wipperfürth - Planung 
Herrn Daniel Rutz 
Marktplatz 15 
51688 Wipperfürth 
 
 
 
 
 
 
 
Bebauungsplan Nr. 103 - Gewerbe Voßkule 
Stellungnahme zu Ihrem Schreiben vom 17.03.2016 
 
Sehr geehrter Herr Rutz, 
 
Ihr Schreiben zum Bebauungsplan Nr. 103 Gewerbe Voßkuhle wurde mir am 29.03.2016 
vorgelegt. Hierzu möchte ich anmerken, dass dort die am stärksten frequentierten 
wipperfürther Wanderwege entlangführen. Beigefügt finden Sie einen entsprechenden 
Kartenausschnitt. Hierauf wird der Heimatweg (rot) überlagert von der Zuwegung (blau) 
zum Bergischen Panoramasteig (gelb). Das sind die beiden genannten Wege. 
Ich möchte Sie bitten, in Abhängigkeit des mit der Planung einhergehenden 
Verkehrsaufkommens und einzurichtender Baustellen, stets eine sichere Begehung und 
ggf. Querung der Wege sicherzustellen. 
 
 
Mit freundlichem Gruß 
Im Auftrag 
 

 
 
(Franziska Körber) 
 
 
Anlagen 
- Kartenausschnitt 

mo.-fr.: 
und mi.: 

08.00 - 12.30 Uhr 
14.00 - 17.00 Uhr 

oder nach telefonischer Vereinbarung  

Telefon: 
Telefax: 

02267 / 64-0 
02267 / 64-311 

Datum: 29.04.2016 

Auskunft: 
Durchwahl: 
Zimmer: 
G.-Zeichen: 
e-Mail: 

Frau Körber 
64-303 
206 
FB I – 80 Kö 
franziska.koerber@wipperfuerth.de 

 
_ 

__ 

Fremdenverkehr / Tourismus 
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Titel
Auszug aus dem Geodatenportal

Inhalt

Institution
Das Bergische

Bearbeiter Franziska Körber Datum 29.03.2016 Maßstab 1 : 3.485

© Rheinisch-Bergischer Kreis, Bergisch Gladbach   © Bezirksregierung Köln GEObasis NRW

§



Kartendienst: Bergisches Wanderland

Abfrage Installationen

Etappenstein

Grauwackestein

Hinweistafel

Infotafel

Wegweiser

Pfeil-WW (normale Bef.)

Markierungspfosten

Bergischer Panoramasteig

Verbindungswege PS

Zuwege PS

Streifzug 3 Wipperfürth - Heimatweg

Seite 2
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Kreissparkasse Köln 
Kto. 0 341 000 109 • BLZ 370 502 99 
iBAN DE 82 3705 0299 0341 0001 09 
BIC COKSDE 33 

Postbank Köln 
Kto. 456 504 • BLZ 370 100 50 
iBAN DE 97 370 100 50 0000 456 504 
BIC PB NKD EFF 

Sparkasse Gummersbach-Bergneustadt 
Kto. 190 413 • BLZ 384 500 00 
iBAN DE 15 3845 0000 0000 190 413 
BIC WELADED 1 GMB 

 
Hinweise zur elektronischen Kommunikation: http://www.obk.de/cms200/service/links/email/index.shtml   |   Weitere Hinweise unter: www.obk.de 
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OBERBERGISCHER KREIS | DER LANDRAT | 51641 Gummersbach 

 
Hansestadt Wipperfürth 
Der Bürgermeister 
Postfach 14 60 
51678 Wipperfürth 
     
      
 

AMT FÜR PLANUNG UND STRASSEN 
  
 
Moltkestraße 34 
51643 Gummersbach 
 
Kontakt: Frau Stölting  
Zimmer-Nr.: U1-06 
Mein Zeichen:       
Tel.: 02261 88-6184 
Fax: 02261 88-6104 
 
bauleitplanung@obk.de 
www.obk.de 
Steuer-Nr. 212/5804/0178 
USt.-ld.Nr. DE 122539628 
 
Datum: 20.04.2016 
 
 

 
Bauleitplanung der Hansestadt Wipperfürth 
 
Bebauungsplan Nr. 103 Gewerbe Voßkuhle 
Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 
Baugesetzbuch (BauGB) 
 
Ihr Schreiben vom 17.03.2016 
 
 
 
Zum o.g. Bebauungsplan wird zum derzeitigen Verfahrensstand wie folgt Stellung ge-
nommen. 
 
 
aus bodenschutzrechtlicher Sicht: 
 
Gegen das Planvorhaben bestehen z.Zt. aus bodenschutzrechtlicher Sicht Bedenken. 
 
Der Bereich der Planfläche grenzt unmittelbar an eine südlich gelegene Altlast-
Verdachtsfläche an. Beide Flächen sind durch die auch teilweise verrohrte und überfahr-
bare Hönnige voneinander getrennt. Die Planfläche ist teilweise befestigt und wurde in 
der Vergangenheit gewerblich – vermutlich als Lagerfläche für PKW‘s – genutzt. 
 
Auf der Altlast-Verdachtsfläche liegt ein noch nicht näher beschriebener KW-Schaden vor, 
der auch grundwasserrelevant ist. Untersuchungen zur Art und zum Umfang der Grund-
wasserverunreinigung stehen noch aus.  
 
Nach Auswertung der Digitalen Bodenbelastungskarte ist davon auszugehen, dass für 
bestimmte Schadstoffe – hier insbesondere Kupfer und Cadmium -  die Vorsorgewerte 
nach BBodSchV im Oberboden überschritten werden. 
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Eine Überschreitung der Prüf- bzw. Maßnahmewerte nach BBodSchV, wodurch eine Ge-
fahrensituation zu erwarten wäre, liegt nicht vor. 
Um Flächen, auf denen die Vorsorgewerte bislang nicht überschritten werden, vor Schad-
stoffeinträgen zu schützen, sollte der im Plangebiet im Rahmen von Baumaßnahmen ab-
geschobene und ausgehobene Oberboden auf den Grundstücken verbleiben. 
 
Ich verweise daher auf die noch erforderlichen Maßnahmen, die sich aus dem RdErl. „Be-
rücksichtigung von Flächen mit Bodenbelastungen, insbesondere Altlasten, bei der Bau-
leitplanung und im Baugenehmigungsverfahren (Altlastenerlass)“ vom 14.03.2005 erge-
ben, hin.  
Es ist noch zu prüfen, ob 
1. Anschüttungen auf der Planfläche vorliegen, die bei eventuellen Tiefbaumaßnahmen 
abfallrechtlich relevant sein können oder einer Wohnnutzung, aber auch der geplanten 
Niederschlagsversickerung, entgegenstehen könnten, und 
2. eine Grundwasserbeeinträchtigung im Bereich der Planfläche erwartet werden kann.  
 
 
aus immisionsschutzrechtlicher Sicht: 
 
Es werden keine Anregungen und Hinweise vorgetragen. 
 
 
aus landschaftspflegerischer und artenschutzrechtlicher Sicht: 
 
Die geplante Festsetzung gewerblicher Bauflächen, als Arrondierung vorhandener, dem 
FNP entsprechender Nutzungen, ist aus landschaftspflegerischer Sicht unbedenklich.  
Naturschutzrelevante Belange wie der Artenschutz und die Eingriffsregelung sind im 
Rahmen der Umweltprüfung gemäß §2 Abs. 4 BauGB zu berücksichtigen. Hierzu wird die 
Vorlage einer Artenschutzprüfung (ASP) und eines Landschaftspflegerischen Fachbeitra-
ges (LFB) erwartet. 
 
 
aus Sicht der Brandschutzdienststelle: 
 
Es bestehen keine Bedenken, wenn bei der Änderung in Flächen für Gewerbe eine Lösch-
wassermenge von mindestens 1600 l / min über 2 Stunden sichergestellt ist. Pro Objekt 
ist die Löschwassermenge in einem Radius von 300 m vorzuhalten. Die Entfernung zum 
nächsten Hydranten darf dann 75 m Luftlinie nicht überschreiten. 
 
Des Weiteren wird auf den § 5 der Bau O NRW hingewiesen, damit die Zufahrten zu den 
jetzigen und zukünftigen Objekten auch für den Rettungsdienst und die Feuerwehr nach 
DIN 14090 gegeben sind. 
 
 
 
Mit freundlichem Gruß  
Im  Auftrag 
 
 
 
 
(Stölting) 
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